
  
Anwalt für Strafrecht: Besonders schwere Brandstiftung

  

Ein im Zuge einer Brandlegung verwirklichter Versicherungsmissbrauch ist keine „andere Straftat“ im
Sinne einer besonders schweren Brandstiftung.

  

Der Bundesgerichtshof hatte sich in seinem Beschluss vom 15. März 2007 (3 StR 454/06) damit
auseinander zu setzten, ob ein Versicherungsmissbrauch gegenüber einer Gebäudeversicherung eine andere
Straftat im Sinne einer schweren Brandstiftung darstellt. Wegen besonders schwerer Brandstiftung macht
sich ein Beschuldigter strafbar, welcher bei Begehung einer schweren Brandstiftung in der Absicht
handelt, eine andere Straftat zu ermöglichen. Der Beschuldigte in dem, dem Beschluss des BGHs zugrunde
liegenden Sachverhalt, setzte das Wohnhaus seiner Familie in Brand. Er handelte hierbei in der Absicht
seiner Ehefrau und Schwiegermutter Leistungen aus der Wohnungsgebäudeversicherung und der
Hausratsversicherung zu verschaffen. Im Zuge dessen nahm das Landgericht an, dass in dem, vom
Beschuldigten beabsichtigten Versicherungsmissbrauch eine andere Straftat im Sinne einer besonders
schweren Brandstiftung zu sehen ist. Dem schloss sich der BGH jedoch nicht an. Zwar verwirklichte der
Beschuldigte durch das Inbrandsetzen des Gebäudes einen Versicherungsmissbrauch, hierbei handelt es
sich jedoch nicht um eine andere Straftat. Dies ergibt sich bereits aus dem Wortlaut „andere Straftat zu
ermöglichen“. Im Zuge der Brandlegung verwirklichte der Beschuldigte den Versicherungsmissbrauch
bereits. Somit ermöglichte der Beschuldigte durch die Brandlegung keine andere Straftat, sondern beging
durch diese lediglich zwei Straftaten.
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